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Schriftliche Erklärung zur Diskriminierung von Personen mit Multipler Sklerose in den 
neuen Mitgliedstaaten seit der Erweiterung im Jahr 2004

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. Dezember 
2003 zur Diskriminierung von Personen mit Multipler Sklerose,

– unter Hinweis auf das Dokument „European Code of Good Practice in MS“, welches auf 
der Konferenz im Europäischen Parlament vom 29.-30. Mai 2007 vorgelegt wurde,

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass in Europa 500 000 Personen an Multipler Sklerose erkrankt sind, 
davon ca. 60 000 Personen in Polen,

B. in der Erwägung, dass Personen mit Multipler Sklerose in den neuen Mitgliedstaaten 
diskriminiert werden, was in ihrem eingeschränkten Zugang zu immunomodulierenden 
Arzneimitteln (in Litauen sind es 15 % der Patienten, in der Slowakei 5 %, in Polen 2 % - 
in Deutschland, Belgien ca. 35 %), zur Rehabilitation und zur unabdingbaren Behandlung 
durch Spezialisten zum Ausdruck kommt,

C. in der Erwägung, dass die Lebenserwartung von MS-Patienten aufgrund der schlechten 
Qualität ihrer medizinischen Versorgung in den neuen Mitgliedstaaten durchschnittlich 
um ein gutes Dutzend Jahre unter der gesunder Menschen liegt und dass dieser 
Unterschied in den übrigen Ländern der Europäischen Union nicht zu beobachten ist,

D. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament im Jahr 2003 eine Entschließung zur 
Gleichbehandlung von Personen mit Multipler Sklerose in allen Ländern der 
Gemeinschaft angenommen hat, die von den neuen Mitgliedstaaten nicht uneingeschränkt 
beachtet wird,

E. in der Erwägung, dass unter den MS-Patienten in den neuen Mitgliedstaaten ein Gefühl 
der Hilflosigkeit in Bezug auf die Verbesserung ihrer Lebensqualität besteht,

1. fordert die Kommission und den Rat auf, so schnell wie möglich Maßnahmen zu 
ergreifen, die der Diskriminierung von Personen mit Multipler Sklerose in den neuen 
Mitgliedstaaten entgegenwirken und zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beitragen;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner der 
Kommission, dem Rat und den Parlamenten der neuen Mitgliedstaaten seit der 
Erweiterung im Jahr 2004 zu übermitteln.


